
PhysioFokus  
 
Dieser Vertrag wird abgeschlossen zwischen: 

PhysioFokus 
Wittenbergstraße 8 
38124 Braunschweig 
0531/66365 
Kontakt@physiofokus.com 

und 

Patient/in:  
Geburtsdatum: 
Anschrift:   
Krankenkasse + Kostenträgernummer:   
 
für die Heilmitttelverordnung (Heilmittel) vom _________ 
 

 
 

1. Gegenstand des Behandlungsvertrages 
 
Der Behandlungsvertrag regelt die physiotherapeutische Behandlung der Patientin / des 
Patienten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 630a ff. Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB). 
 
Der Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag. Ein konkreter Behandlungserfolg kann daher 
nicht garantiert werden. 
 
Vor Beginn der Behandlung erfolgt eine Aufklärung über Art und Umfang. 
 

 
2. Mitwirkungspflichten der Patientin / des Patienten 

 
Die Patientin / der Patient verpflichtet sich: 
 
• die Praxis über gesundheitliche Veränderungen zu informieren 
• relevante Vorerkrankungen oder Beschwerden mitzuteilen 
• aktiv an der Therapie mitzuwirken 
• empfohlene Eigenübungen eigenverantwortlich umzusetzen. 
 
Unerwartete Beschwerden oder Einschränkungen sind der Praxis unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
 



 
 

3. Behandlung gesetzlich Versicherter (GKV) 
 
Die Praxis rechnet die verordneten Leistungen direkt mit der gesetzlichen Krankenkasse ab. 
Gesetzlich Versicherte leisten gemäß § 32 SGB V eine gesetzliche Zuzahlung von: 
• 10 € je Verordnung sowie 
• 10 % der Behandlungskosten 
sofern keine Zuzahlungsbefreiung vorliegt. 
 
Die Zuzahlung ist nach Abschluss der letzten Behandlung oder bei Abbruch des 
vorgelegten Rezeptes bis spätestens 2 Wochen nach Beendigung zu entrichten. 
 
Bitte bringen Sie zu jedem Termin mit: 
• Ihre Heilmittelverordnung 
• ggf. Befreiungsnachweis von der Zuzahlung. 
 
Die Behandlung muss grundsätzlich innerhalb von 28 Tagen nach Ausstellungsdatum der 
Verordnung begonnen werden, sofern der Arzt nichts anderes verordnet hat. 

 
 

4. Terminvereinbarung und Terminabsage 
 
Die Praxis wird als Bestellpraxis geführt. Jeder Termin wird exklusiv für die Patientin /den 
Patienten reserviert. 
 
Vereinbarte Termine sind verbindlich. 
Termine müssen mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden. 
 
Bei kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen kann die Praxis ein Ausfallhonorar in Höhe eines 
Faktors von 0,75 der vereinbarten Behandlungskosten berechnen. 
 
Bei gesetzlich Versicherten orientiert sich das Ausfallhonorar an der gesetzlichen 
Vergütung der jeweiligen Behandlung. 
Bei Verspätungen kann sich die Behandlungszeit entsprechend verkürzen, sofern der folgende 
Termin nicht verschoben werden kann. 
 
Sollten zu den vereinbarten Therapieeinheiten kein gültiges Rezept vorliegen und dieses auch 
nicht ordnungsgemäß nachgereicht werden, behält sich die Praxis vor, eine Rechnung 
entsprechend der Höhe der Behandlungskosten zu berechnen. 

 
 

5. Ergänzende Leistungen / Selbstzahlerleistungen 
 
Therapeutische Leistungen, die über eine ärztliche Verordnung hinausgehen (z.B. zusätzliche 
Therapiezeit oder Präventionsleistungen), werden als 
Selbstzahlerleistungen erbracht. 
Die Kosten werden in einer separaten Honorarvereinbarung festgelegt.  
 
 



6. Datenverarbeitung und Dokumentation 
 
Die Praxis verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Alle relevanten Behandlungsinhalte werden in einer Patientenakte dokumentiert. 
Behandlungsunterlagen werden gemäß gesetzlichen Vorgaben mindestens 10 Jahre 
aufbewahrt. 
 
Zum Zwecke der Abrechnung können erforderliche Daten an: 
• Krankenkassen 
• Steuerberater 
• Abrechnungsstellen 
übermittelt werden. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzinformation der Praxis. 
 

 
7. Haftung 

 
Die Praxis haftet für Schäden nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. 
Die Durchführung von empfohlenen Eigenübungen erfolgt eigenverantwortlich. 
 

 
8. Beendigung des Behandlungsvertrages 

 
Der Behandlungsvertrag kann jederzeit von beiden Seiten beendet werden. 
 
Die Praxis kann das Behandlungsverhältnis insbesondere beenden, wenn: 
• notwendige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden 
• wiederholt Termine nicht wahrgenommen werden 
• offene Forderungen bestehen. 
 
Bereits erbrachte Leistungen sind in jedem Fall zu bezahlen. Bei nicht dem Nichteinhalten, 
fallen Mahngebühren an.  
 

 
9. Sonstige Hinweise 

 
Bitte bringen Sie zu jeder Behandlung ein großes Handtuch mit,  
Ein respektvoller Umgang mit dem Praxisteam wird vorausgesetzt. Bitten versuchen Sie auf 
eine angemessene Körperhygiene zu achten. 
Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an die Praxisleitung.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. Schlussbestimmungen 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. 
 
 
 
 

Ort, Datum:  
 
 
 
Unterschrift Patient/in    Unterschrift Praxis 


